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Patrick Wieschke 
Fraktionsvorsitzender der 
NPD-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   30.01.2019 

 
Beantwortung der Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Antifaschistischer Ratschlag in 
der Goetheschule II (AF-0435/2019) 

 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1.: 
Für die Mietpreisfindung war der Entwurf der Richtlinie zur Vermietung der Stadt Eisenach 
von Schulräumen zu außerschulischen Zwecken maßgebend. Es wurde ein Mietpreis in 
Höhe von 775,00 € ermittelt. Die gem. Richtlinie mögliche Mietpreisminderung wurde 
gewährt und ein Mietpreis von 400,00 € festgesetzt. Ausgenommen von diesem Mietpreis 
war die Reinigung, die der Mieter in Eigenregie übernimmt. 
 
Zu 2.: 
Da Teile der angemieteten Räumlichkeiten nach Beendigung des Mietverhältnisses sich 
nicht in dem Zustand befanden, welche einen Schulbetrieb zulassen, wurden die 
Reinigungskosten in Höhe von 50,00 € berechnet. 
 
Zu 3.: 
Nein. 
 
Zu 4.: 
Vertragspartner der Stadt zur Anmietung der Räumlichkeiten war ein eingetragener Verein, 
der nicht mit einer politischen Partei vergleichbar ist. Insofern ist eine Übertragung des 
Urteils nicht möglich. 
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Zu 5.: 
Die Bestimmungen des § 56 ThürSchulG betreffen keine Veranstaltungen außerhalb des 
Schulbetriebes.  
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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